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Kohl-Memoiren: Verfassungsbeschwerden von Dr. Maike Kohl-Richter vom 
Bundesverfassungsgericht nicht angenommen

Eine erneute juristische Nie-
derlage in Verbindung mit 
den Kohl-Memoiren musste 
Dr. Maike Kohl-Richter 
hinnehmen. Die Witwe 
und Allein-Erbin des am 
16. Juni 2017 verstorbenen 
ehemaligen Bundeskanzlers 
Dr. Helmut Kohl hatte zwei 
Verfassungsbeschwerden 
beim Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe einge-
reicht, die von der 1. Kam-
mer des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts 
nicht zur Entscheidung an-
genommen wurden. Beide 
Verfassungsbeschwerden 

richteten sich gegen zivilge-
richtliche Entscheidungen, 
die auf das postmortale Per-
sönlichkeitsrecht gestützte 
Klagen auf Unterlassung 
sowie auf Zahlung einer 
Geldentschädigung betra-
fen (Beschlüsse vom 24. 
Oktober 2022 – Az.: 1 BvR 
19/22 und 1 BvR 110/22). 

Der Sachverhalt

Gegenstand der einen Ver-
fassungsbeschwerde sind 
gerichtliche Entschei-
dungen in einem zunächst 
vom Erblasser und nach 
dessen Tod von der Be-
schwerdeführerin gegen 
die Beklagten geführten 
Verfahren gerichtet auf Un-
terlassung der Veröffentli-
chung und Verbreitung von 
116 Passagen des Buches 
„Vermächtnis – Die Kohl-
Protokolle“. Die angegrif-
fenen Urteile des Oberlan-
desgerichts Köln und des 
Bundesgerichtshofs sahen 
die Unterlassungsklage nur 
teilweise als begründet an.

Die andere Verfassungsbe-
schwerde richtet sich gegen 
gerichtliche Urteile, die 
das Fortbestehen des Geld-
entschädigungsanspruchs 
wegen Verletzung des Per-
sönlichkeitsrechts des Erb-
lassers über dessen Tod hi-
naus betrafen. Der Erblasser 
hatte die Beklagten im Zu-
sammenhang mit der Ver-
öffentlichung des Buches 

„Vermächtnis – Die Kohl-
Protokolle“ auf Geldent-
schädigung in Höhe von 5 
Millionen Euro in Anspruch 
genommen. Nach dem 
Versterben des Erblassers 
während des Berufungsver-
fahrens wies das Oberlan-
desgericht Köln die von der 
Beschwerdeführerin als Al-
leinerbin fortgeführte Klage 
insgesamt ab. Die hiergegen 
gerichtete Revision blieb 
ohne Erfolg.

Wesentliche Erwägungen 
der Kammer

In der Presse-Info Nr. 108 
vom 15. Dezember 2022 
werden die Erwägungen 
dargelegt, die wesentlich 
dafür waren, dass die Ver-
fassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenom-
men wurden. 

Beschwerde I – Unterlas-
sung der Veröffentlichung 
und Verbreitung

Die Verfassungsbeschwer-
de betreffend die Unter-
lassungsklage hat keine 
hinreichende Aussicht auf 
Erfolg. Die Beschwerde-
führerin ist als Alleinerbin 
des Erblassers zwar befugt, 
dessen postmortales Per-
sönlichkeitsrecht im Wege 
der Verfassungsbeschwerde 
geltend zu machen. Sie hat 
ihre Verfassungsbeschwer-
de jedoch nicht hinlänglich 
substantiiert begründet.

1. Träger des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts aus 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 GG sind 
nur lebende Personen. Das 
Fortwirken des Persönlich-
keitsrechts nach dem Tode 
ist zu verneinen. Über den 
Tod des Menschen hinaus 
bleibt jedoch der Schutz-
auftrag des Art. 1 Abs. 1 
GG bestehen. Es würde mit 
dem verfassungsverbürgten 
Gebot der Unverletzlich-
keit der Menschenwürde, 
das allen Grundrechten zu-
grunde liegt, unvereinbar 
sein, wenn der Mensch, 
dem Würde kraft seines 
Personseins zukommt, in 
diesem allgemeinen Ach-
tungsanspruch nach seinem 
Tode herabgewürdigt oder 
erniedrigt werden dürfte.

a) Die Schutzwirkungen 
des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts sind mit 
dem aus Art. 1 Abs. 1 GG 
resultierenden Schutz nicht 
identisch. Das Bundesver-
fassungsgericht betont viel-
mehr in ständiger Recht-
sprechung die Differenz 
zwischen Menschenwürde 
und allgemeinem Persön-
lichkeitsrecht, wie sich etwa 
daraus ergibt, dass die Men-
schenwürde im Konflikt mit 
der Meinungsfreiheit nicht 
abwägungsfähig ist, wäh-
rend es bei einem Konflikt 
der Meinungsfreiheit mit 
dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht regelmäßig 

Das von Dr. phil. Heribert 
Schwan und Tilman Jens pu-
blizierte Buch über Altbun-
deskanzler Dr. Helmut Kohl 
löste einen langen sowie 
komplexen Rechtsstreit, mit 
dem sich in letzter Instanz 
das Bundesverfassungsge-
richt beschäftigte. 
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zu einer Abwägung kommt. 
Unabhängig von der Fra-
ge, wie weit der Achtungs-
anspruch Verstorbener im 
Einzelfall geht, reicht er 
jedenfalls nicht weiter als 
der Ehrschutz lebender Per-
sonen.

b) Zwar kann das Unter-
schieben nicht getätigter 
Äußerungen wie auch die 
unrichtige, verfälschte und 
entstellte Wiedergabe einer 
Äußerung, insbesondere in 
Zitatform, das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht in be-
sonderem Maße berühren. 
Um von einer die Men-
schenwürde in ihrem unan-
tastbaren Kern treffenden 
Verletzung auszugehen, 
muss jedoch eine grobe He-
rabwürdigung und Erniedri-
gung des allgemeinen Ach-
tungsanspruchs, der dem 
Menschen kraft seines Per-
sonseins zusteht, oder des 
sittlichen, personalen und 
sozialen Geltungswerts, den 
die Person durch ihre eige-
ne Lebensleistung erworben 
hat, dargelegt werden.

2. Die Beschwerdeführerin 
hat nicht darlegen können, 
dass durch die angegrif-
fenen Passagen der aus Art. 
1 Abs. 1 GG folgende all-
gemeine Achtungsanspruch 
des Erblassers grob herab-
gewürdigt oder erniedrigt 
wurde. Der vom Erblasser 
durch seine Lebensleistung 
erworbene sittliche, perso-
nale und soziale Geltungs-
wert ist jedenfalls nicht in 
einer den Kern der Men-
schenwürde erfassenden 
Weise verletzt worden. 
Durch die freiwillige Preis-
gabe von Erinnerungen aus 
der Zeit seiner politischen 
Verantwortungsübernahme 

gegenüber einem vertrag-
lich zur Anfertigung von 
Entwürfen seiner Memoi-
ren verpflichteten Journa-
listen ist nicht der innerste 
Kern der Persönlichkeit des 
Erblassers betroffen. Unter 
Beachtung des verfassungs-
rechtlichen Prüfungsmaß-
stabs sind die angegriffenen 
Urteile nicht zu beanstan-
den. Der Bundesgerichts-
hof hat – wie schon das 
Oberlandesgericht – seinem 
Urteil die zutreffenden ver-
fassungsgerichtlichen Ent-
scheidungen zur Reichweite 
des postmortalen Persön-
lichkeitsrechts aus Art. 1 
Abs. 1 GG zugrundegelegt. 
Er ist zutreffend davon aus-
gegangen, dass die für die 
Annahme eines Verstoßes 
notwendige, die unantast-
bare Menschenwürde tref-
fende Verletzung vorliegend 
nicht gegeben ist. Eine In-
fragestellung des durch die 
Lebensstellung erworbenen 
Geltungsanspruchs genügt 
nicht. Hiergegen ist aus ver-
fassungsgerichtlicher Sicht 
nichts zu erinnern.

Beschwerde II – Geldent-
schädigungsanspruch

Die Verfassungsbeschwerde 
betreffend das Fortbestehen 
des Geldentschädigungsan-
spruchs wegen Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts 
des Erblassers über dessen 
Tod hinaus ist unbegründet.

1. Ebenso wie das allge-
meine Persönlichkeitsrecht 
eines lebenden Menschen 
begründet der postmortale 
Schutz der Menschenwürde 
nicht selbst bestimmte ma-
teriellrechtliche Ansprüche 
gegenüber Verletzungen 
durch Private. Die Aufstel-

lung und normative Umset-
zung eines angemessenen 
Schutzkonzepts ist Sache 
des Gesetzgebers, dem 
grundsätzlich auch dann ein 
Einschätzungs-, Wertungs- 
und Gestaltungsspielraum 
zukommt, wenn er ver-
pflichtet ist, Maßnahmen 
zum Schutz eines Rechts-
guts zu ergreifen. Gleiches 
gilt, wenn die Zivilgerichte 
mangels einer Entschei-
dung des Gesetzgebers die 
Schutzpflicht wahrnehmen.

2. Nach diesem Maßstab 
haben die erkennenden Ge-
richte die aus Art. 1 Abs. 1 
GG folgende Schutzpflicht 
nicht dadurch verletzt, dass 
sie der Beschwerdeführerin 
als Alleinerbin des Erblas-
sers einen Entschädigungs-
anspruch wegen einer zu 
Lebzeiten des Erblassers 
entstandenen Persönlich-
keitsrechtsverletzung ver-
weigert haben.

a) Der aus der Garantie der 
Menschenwürde folgende 
Schutzauftrag gebietet nicht 
die Bereitstellung einer 
bestimmten Sanktion für 
Würdeverletzungen. Insbe-
sondere gibt es keinen ver-
fassungsrechtlichen Grund-
satz des Inhalts, dass eine 
Verletzung der Menschen-
würde stets einen Entschä-
digungsanspruch nach sich 
ziehen muss.

b) Der Bundesgerichtshof 
hat – entsprechend dem an-
gegriffenen Urteil des Ober-
landesgerichts – in dem 
angegriffenen Urteil aus-
geführt, der Anspruch auf 
Geldentschädigung wegen 
Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts sei im 
Grundsatz nicht vererblich. 

Dies gelte auch dann, wenn 
der Anspruch im Zeitpunkt 
des Todes des Verletzten 
und ursprünglichen An-
spruchsinhabers bereits bei 
Gericht anhängig oder gar 
rechtshängig sei. Die grund-
sätzliche Unvererblichkeit 
ergebe sich entscheidend 
aus der Funktion des Geld-
entschädigungsanspruchs. 
Insoweit stehe der Genug-
tuungsgedanke im Vorder-
grund. Einem Verstorbenen 
könne aber Genugtuung 
nicht mehr verschafft wer-
den. Dass der Geldentschä-
digungsanspruch auch der 
Prävention diene, gebiete 
das (Fort-)Bestehen eines 
solchen Anspruchs nach 
dem Tode auch nicht unter 
dem Aspekt der Menschen-
würde.

c) Diese Ausführungen 
begegnen keinen verfas-
sungsrechtlichen Beden-
ken. Aus der Garantie der 
Menschenwürde folgt keine 
Pflicht der Zivilgerichte, die 
zivilrechtlichen Anspruchs-
grundlagen des persönlich-
keitsrechtlichen Sanktio-
nensystems auszuweiten. 
Verfassungsrechtlich gebo-
ten ist dies jedenfalls dann 
nicht, wenn die Rechtsord-
nung andere Möglichkeiten 
zum Schutz der postmor-
talen Menschenwürde be-
reithält. Im vorliegenden 
Fall ist nicht ersichtlich, 
dass die postmortale Men-
schenwürde des Erblassers 
gegen Übergriffe durch die 
Beklagten schutzlos ge-
stellt war. Dem Erblasser 
standen zu Lebzeiten, der 
Beschwerdeführerin stehen 
nach seinem Versterben Un-
terlassungsansprüche gegen 
die Beklagten zu. (ps)
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Es gibt noch viel zu entdecken …
Bitte helfen Sie kranken Kindern. Unterstützen Sie  
das neue Kinderzentrum Bethel mit Ihrer Spende.

60
81

 

 Spendenkonto (IBAN): DE48 4805 0161 0000 0040 77 
Stichwort: KINDGESUND · www.kinder-bethel.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Lux – wenn die Makrelen Trauer tragen

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH 
Altenburger Straße 7, 04275 Leipzig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Hammerharte Jungs & Mädchen
Hammerharte Jungs ... & Mädchen
Hammerharte Mädchen & Jungs
Harte Mädchen & Jungs
Knallharte Mädchen & Jungs
Hammerharte Jungs
FRESSE, HESSE
Hagen
HAGEN VON TRONJE
Lasst uns die Welt retten
PERCY STUART
PERCY STUART & DER NEUE EXCENTRIC 

CLUB
LORD PERCY VOM EXCENTRIC CLUB
Winterwalzer

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SAVE THE WORLD – KISS THE WORLD

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

HIW see you live. Agentur für Kulturwerbung 
Sülldorfer Landstraße 142a, 22589 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Schlagerdiven

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Musikagent JMS GmbH 
Hochallee 11, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Lebensjury
Lebensregie

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, Untertiteln, Schriftarten und Zusammensetzungen für Medien aller 
Art einschließlich Software-Erzeugnissen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Off- und Onlinedienste sowie 
Onlinemedien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Kanzlei Dr. Carmen Fritz, 
Beethovenstraße 23, 87435 Kempten
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

YOUR LIFE YOUR WORK

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Schriftart, graphischen Gestal-
tung, Abwandlung, Abkürzung, Wortverbindung, Titelkombination als 
Einzel- und Reihentitel für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, 
elektronische und digitale Medien, sowie Offline- und Online-Dienste, au-
diovisuelle Medien und Multimedia-Anwendungen sowie Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Marcus Pilla 
Marienplatz 26, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Klinikhelden – Azubis auf Station

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.
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